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Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister 
 
 
Die Ladung zur 1. (konstituierenden) Sitzung der Gemeindevertretung nach der Wahl 
obliegt gem. § 56 Abs. 2 HGO dem Bürgermeister. 
 
Er hat auch die Tagesordnung zu bestimmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Steinmacher 
Bürgermeister 


